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^ ) eder Schüler verpflichtet sich bei seiner Einführung ,

nachdem er von dem Jnspector der Schule geprüft und in
eine seinen Kenntnissen entsprechendeKlasse eingewiesen ist,
zu gewissenhafter Befolgung nachstehender Vorschriften und
Gesetze , die ihm die unerläßlichen Bedingungen vor Augen
halten , unter welchen allein er Schüler unserer Anstalt sein
kann . Er muß daher selbst jede Übertretung derselben
als die Nichterfüllung eines feierlich abgelegten Versprechens
betrachten und gewartig sein , daß dieser Gesichtspunctauch
von Seiten seiner Lehrer festgehalten werde .
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Verhalten der Schüler gegen ihre Vor¬
gesetzten und Lehrer .

Die Schüler haben ihren Vorgesetztenund Lehrern ,
sie mögen in den obern oder untern Klassen unterrichten ,
und an der Schule fixirt sein oder als Hilfslehrer an der¬
selben arbeiten , sowohl in als außerhalb der Schule Ach¬
tung und Ehrerbietung zu beweisen , und müssen den Erin¬
nerungen und Befehlen derselben überall unweigerlich nach¬
kommen . Ungehorsam und Mangel an Achtung und Ehrer -
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